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Sippungsfolge in der Winterung a.U. 161/162 
vorbehaltlich der pandemie-entwicklung

sipp. nr. Datum
25.09. Mitgliederversammlung schlaraffia ratisbona 

e.V. (gilt hiermit als ladung) und außerordentliche 
schlaraffiade

3.992 2.10. Lethemondschlaraffiade* *  / Sippung 
3.993 9.10. Ordensfest** a.u. 160/61

3.994 16.10. sippung, Verleihung gu* zu ehren des rt. 
zastro (4b)

3.995 23.10. sippung

3.996 30.10. Junker-knappen-turney

3.997 6.11. Windmondschlaraffiade* * / Ahallafeyer
8.11. gräbergang zu unvergessenen freunden

3.998 13.11. Urs-Feyer* zu ehren des rt. Ja-wo (1b),  
hubertussippung

3.999 20.11. galantes und pikantes

4.000 27.11. 4000. sippung d.h.r. ratisbona in Barbara-
burg

4.001 4.12. Christmondschlaraffiade* *  - hölderlins 
zarte ritterromantik

4.002 11.12. fechs oder pöhn

4.003 16.12. Uhubaum-Feyer mit tross* * *  (im festsaal 
der hubertushöhe)

4.004 8.1. Eismondschlaraffiade*  – ehe neujahr – 
feuerzangenbowle

4.005 15.1. ernennung des rt. ich bin zum erb, Vergabe der 
ritterarbeiten

sipp. nr. Datum
4.006 22.1. Warum ist lethe der trank der götter?

4.007 29.1. Junker- und knappen-prüfung

4.008 5.2. Hornungschlaraffiade* / sippung

4.009 12.2. Die Junkertafel stürmt den thron

4.010 19.2. Wir sippen mit ehrenrittern und amici

4.011 26.2. Wie Münchhausen den Balken biegt

26.2. Junkertafeltreffen in der landeshuota

4.3. sprengelsitzung u. -sippung i.d. hala bavarica

4.012 5.3. Lenzmondschlaraffiade* – passverlänge-
rung – Verlesung der ritterarbeiten

4.013 12.3. Ritterschlag* * * 
17.3. reychsausritt in d. h. Monachia

4.014 19.3. freitagsreych-sippung i.d. Barbaraburg

4.015 26.3. reychseinritt d.h.r. scardinga

2.4. karfreitag – sippung entfällt

4.016 9.4. Ostermondschlaraffiade*– GU*-Feyer 
zu ehren der rtt. sug-sug, flurwartl, Musi-stanz, 
opern-i-kuss, 40 Jahr-feyer rtt. flurwartl, Vergi-
lifex, ernennung des rt. schellackl zum erb

 14.4. Mitgliederversammlung schlaraffia ratisbona 
e.V. (gilt hiermit als ladung)

4.017 16.4. reychseinritt d.h.r. Budissa

17.4. 100. stiftungsfest d. h. strubinga m. freund-
schaftssippung d. altsprengels

4.018 23.4. Ordensfest* * a.u. 161/162

4.019 30.4. Wahlschlaraffiade* * hauptversammlung 
(gilt hiermit als ladung)

Bitte bei den Sippungen beachten: 
* Volle rüstung, ** festgewams und volle rüstung, *** rauchrock und volle rüstung
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Hygienekonzept
für schlaraffische Veranstaltungen (Sippungen)  
der Schlaraffia Ratisbona bzw. Veranstaltungen  

des Vereins Schlaraffia Ratisbona e.V.  
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 Corona-BekämpfVO

Das Vereinslokal (die „Burg“ der schlaraffia ratisbona) dient ausschließ-
lich dem einmaligen wöchentlichen treffen der schlaraffen im Winter-
halbjahr und gelegentlichen Versammlungen des Vereins schlaraffia ra-
tisbona e.V.. Die Versammlungen sind geschlossener art. Die folgenden 
hygienevorschriften sind zu beachten. Maßgebend ist hierbei die jeweils 
gültige Bayerische infektionsschutzmaßnahmenverordnung und ggf. ein-
zelverfügungen.
1.  Durch deutlich sichtbaren aushang am eingang erfolgt gem. § 3 abs. 3 

corona-BekämpfVo ein hinweis auf die nachstehenden hygienestan-
dards und mögliche Maßnahmen zur umsetzung. personen mit erkäl-
tungssymptomen sind grundsätzlich nicht zur teilnahme an Veranstal-
tungen zugelassen.

2.  Die maximale teilnehmerzahl in der Burg wird auf 29 personen im 
saal zuzüglich zwei personen auf dem thron und jeweils einer person 
am platz des kantzlers und des Marschalls begrenzt.

3.  Beim eintritt und beim Verlassen der Vorburg, der Burg und der toilet-
ten sowie bei jeglichem umhergehen in der Burg (auch in der Veran-
staltungspause) ist grundsätzlich eine Mund-nasen-Bedeckung zu tra-
gen, die nur nach erfolgter platznahme an einem der ausgewiesenen 
sitzplätze abgenommen werden darf. Die Maskenpflicht gilt auch für 
den gang zur rostra oder zum thron.

4.  Jederzeit ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die aus-
gewiesenen sitzplätze sind auf diesen Mindestabstand ausgelegt.

5.  alle teilnehmer werden namentlich erfasst; die kontaktdaten sind be-
kannt oder werden ggf. erfasst.

6.  Das eintragen in die anwesenheitsliste (schmierbuch) hat mit einem 
individuell mitgeführten schreibgerät zu erfolgen.

7.  Die gäste (einreiter) erhalten ihre teilnahmebescheinigung (einkle-
ber) durch eigenhändige entnahme von einer abroll-Vorrichtung am 
platz des kantzlers.

8.  es wird auf die husten- und niesetikette sowie die allgemeinen hy-
gieneregeln hingewiesen, die im gesamten Vereinslokal und während 
der gesamten Veranstaltungszeit gültigkeit haben.

9.  am eingang zur Vorburg und auf den toiletten befindet sich min-
destens eine Möglichkeit zur händedesinfektion, von der reger ge-
brauch gemacht werden soll.

10.  Während der gesamten Veranstaltung (sippung) ist jeglicher direkte 
körperkontakt zu unterlassen, auch der schlaraffische handschlag. 
Begrüßungen und ehrbezeugungen erfolgen durch Verneigung.

11.  Während der Veranstaltung (sippung) behält jeder teilnehmer seinen 
platz.

12.  auf die nutzung der Mikrofone am klavier und vor dem thron wird 
verzichtet, um eine regelmäßige Desinfektion überflüssig zu machen 
und unnötige Bewegungen von teilnehmern im saal zu vermeiden.

13.  nach jeder Benutzung des rednerpults (rostra) wird dieses vom 
Junker vom Dienst desinfiziert, bevor der nächste redner es benutzt. 
Mikrofone werden mit einer schutzhülle versehen, die nach jeder 
fechsung gewechselt wird. Mikrofone werden mit einer schutzhülle 
versehen, die nach jeder fechsung vom Junker vom Dienst gewechselt 
wird.

14.  Mitgebrachte Musikinstrumente werden grundsätzlich nur am platz 
oder auf der rostra eingesetzt. Blasinstrumente aller art können nicht 
eingesetzt werden.

15.  Jedes Musikinstrument (inkl. klavizimbel) wird während der gesamten 
Veranstaltung (sippung) grundsätzlich nur von einer einzigen person be- 
dient oder ist vor einem Wechsel der person komplett zu desinfizieren.

16.  lieder im rahmen des gruppengesangs werden nur mitgesummt und 
nicht laut gesungen. sologesang ist nur von der rostra möglich.

17.  Die Begrüßung von vereinsfremden teilnehmern (der sogenannte 
„einritt“) erfolgt am platz, die Begrüßten erheben sich bei aufruf nur 
kurz vom platz. eine schwertergasse gibt es nicht.

18.  ein Willkommenstrunk wird vom Mundschenk mit nasen-Mund-Be-
deckung und handschuhen am platz serviert.

19.  auszeichnungen (ahnen und orden) werden mit behandschuhter 
hand auf einen teller, ein tablett oder ein kissen gelegt, vom Junker 
vom Dienst dem auszuzeichnenden zugebracht und von diesem von 
dort entgegengenommen.

20.  Beifallsbekundungen erfolgen durch klopfen mit der flachen hand 
auf den tisch und maximal durch ein „lulu“.

21.  sofern während der Veranstaltung unterschriften zu leisten sind, sind 
diese mit dem eigenen oder einem bereitgestellten und vorher desinfi-
zierten schreibgerät  vorzunehmen.

22.  speisen (atzung) werden an der theke der styxe mit nasen-Mund-Be-
deckung abgeholt und am platz in der Burg oder am tisch in der Vor-
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burg (maximal 6 plätze!) verzehrt. getränke (labung) werden von 
den styxen am platz mit Mund-nase-Bedeckung und handschuhen 
serviert.

23.  Die sanitäranlagen sind durch maximal zwei personen zur gleichen 
zeit zu benutzen. Deshalb wird eine Benutzung auch während der 
sippung empfohlen.

24.  lüftung: unmittelbar vor der sippung, in der sippungspause und un-
mittelbar nach der sippung werden vom Junker vom Dienst die ein-
gangstüren und das fenster im rücken der Junkertafel weit geöffnet, 
um den raum 5 bis 10 Minuten kräftig durchzulüften.

25.  in der pause wird ein Verbleiben am platz oder ein Verlassen der 
Burgräumlichkeiten empfohlen. Jegliches gedränge in der Burg oder 
in der Vorburg mit unterschreiten des Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern ist strikt zu vermeiden.

26.  nach jeder Veranstaltung (sippung) sind tische, stühle, türen, requi-
siten (schwerter, Dolche, partisanen, knute, zepter, ceremonienstab, 
etc.) und sanitäranlagen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

27.  nachweislich mit einem coronavirus infizierte personen, die vor dem 
Bekanntwerden ihrer infizierung innerhalb eines zeitraums von 14 ta-
gen davor an einer schlaraffischen Veranstaltung teilgenommen ha-
ben, sind gehalten, dieses unverzüglich dem Veranstalter mitzuteilen.

 gegeben im august des Jahres 2020  
 rt. creso (oi der ratisbona) 
 Dr. eberhard Wachsen  
 (1. Vorsitzender des Vereins schlaraffia ratisbona e. V.)
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12.  Der redner auf der rostra wird ebenfalls durch einen plastikschild 
von den sassen abgetrennt, damit der redner (oder sänger) laut und 
deutlich artikuliert sprechen kann.

13.  am eingang zur Vorburg wird ein Desinfektionsmittelspender aufge-
stellt.

14.  zu jeder sippung wird vom Junkermeister ein Junker vom Dienst (De-
sinfektions-Beauftragter) ernannt, der verantwortlich ist für 
a)  die lüftung der Burg (d. h. Öffnen der türen und des fensters im 

rücken der Junkertafel für 5 bis 10 Minuten) vor der sippung, 
während der sippungspause und unmittelbar nach dem ende der 
sippung,

b)  die Desinfektion der rostra nach jeder nutzung, 
c)  das Überprüfen der füllung der Desinfektionsmittelspender
d)  die Übergabe der ahnen und orden vom thron auf einem tablett 

oder kissen an die empfänger. 
15.  Die pause dient in erster linie zum kräftigen Durchlüften der Burg. 

Dazu verbleiben die sassen an ihrem platz oder verlassen die räum-
lichkeiten der Burg in den Vorhof. ein Verweilen in der Vorburg ist zu 
vermeiden.

16.  Maximal gleichzeitig zwei Benutzer der toilette. Daher Benutzung 
der toilette auch während der sippung empfohlen.

17.   es gibt während der aktuellen phase keine schwertergasse für ein-
gerittene gäste. Diese werden am platz begrüßt und bekommen auf 
einem tablett vom Mundschenk den Begrüßungstrunk oder die gol-
dene kugel gereicht.

18.  Der liedgesang wird reduziert: es werden nur das abendlied, das 
schnorrlied, die geburtstagshymne und das sippungsschlusslied auf 
dem klavizimbel gespielt und von den sassen mitgesummt (jeweils 1 
bis 3 strophen).

19.  Die 4000. sippung findet im normalen sippungsrahmen (keine fest-
sippung mit gästen!) in der Barbaraburg statt.

20.  Die Durchführung der ahallafeyer, des ritterschlages oder von Duel-
len wird zusätzliche Vorbereitungen und festlegungen erfordern.

21.  ausritte der ratisbona-sassen in andere reyche nur nach Vergewisse-
rung, dass ein einritt dorthin möglich und auch erwünscht ist.

Sippen in der Schlaraffia Ratisbona  
unter den Einschränkungen der  

CoViD-19-Pandemie – Allgemeine 
Rahmenbedingungen

Stand 29.08.2020
1.  es gilt das allgemeine Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern in der 

gesamten Burg während der ganzen Veranstaltung einschließlich 
pausen und krystallinen.

2.  außer am platz gilt eine uneingeschränkte Mund-nasen-Maskenpflicht.
3.  Durch das abstandsgebot verringert sich die maximal mögliche teil-

nehmerzahl auf 33 teilnehmer, die gemäß dem beiliegenden sitz-
plan in der Burg platz finden.

4.  um keine möglichen teilnehmer abweisen zu müssen, müssen sich 
alle teilnehmer (auch Mitglieder von schlaraffia ratisbona) zuvor 
anmelden. Dazu wird eine möglichst einfache anmeldeprozedur auf 
der Vereinshomepage geschaffen.

5.  Mit der anmeldung bestätigt der teilnehmer, dass er ohne jegliche in-
fektionssymptome ist und die hygieneregeln der schlaraffia ratisbona 
e.V. zur kenntnis genommen hat und befolgen wird.

6.  für die zeit der beschränkten teilnehmerzahl entfällt die Bindung der 
sassen an die tischfarben (freie platzwahl).

7.  Die sitzplätze auf der linken seite der Burg (von der rostra bis zum 
kantzlergestühl) sind als Junkertafel reserviert.

8.  am thron sitzen nur zwei herrlichkeiten. Die dritte herrlichkeit sitzt 
bei den sassen. ein Wechsel der beiden nichtfungierenden  herrlich-
keiten nach der pause ist denkbar.

9.  tischtücher sind aus hygienegründen nicht zulässig.
10.  auf grund des eingeschränkten platzangebots wird zunächst für die 

ersten 3 Monate der Winterung ein einritt von sassen anderer rey-
che ausgeschlossen, ausgenommen ehrenritter, amici, senatoren und 
consulen der ratisbona (nach anmeldung!).

11.  Die theke der styxe wird durch zwei plastikschilde von dem raum 
der Vorburg geschützt, zwischen denen das essen an die sassen ge-
reicht wird und auch die Bezahlung erfolgt.
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Ratisbona-Hymne

Wer zu schild und schwert geboren, wird ein treuer uhusohn,  
und hat ihn das glück erkoren, wird er gar ein ratisbon.  

hei, das ist ein fröhlich sippen, kunst und freundschaft und 
humor. Von den lethefrohen lippen schwingt sich auf der Jubel-
chor: ratisbona, stolzes reych, keines, keines kommt dir gleich,

ratisbona, stolzes reych, keines, keines kommt dir gleich!

unser Wollen, unser streben
ist ein gutes feldgeschrei

alle feinde soll‘n erbeben:
nieder mit der profanei!

tragen stolz drum rüstung, orden,
und ein schwert, das nie verletzt;
unser reych ist groß geworden
durch das uhu streng gesetz

ratisbona, stolzes reych, keines, keines kommt Dir gleich!

und so lasst uns uhu preisen,
aller tugend inkarnat.

sei‘s im lied, in reden weisen,
sei es durch schlaraffsche tat.
auf, erheb Dich, ratisbona!
Wende Dich dem uhu zu!

aus dem reych zu Deinem throne
dringe donnernd die lulu:

ratisbona, stolzes reych, keines, keines kommt Dir gleich!

(rtt. sixt-es, sinfonikus)
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Corona-Sitzplan der Barbaraburg
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